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Der Begriff »Inklusion« ist in aller 
Munde, spätestens mit dem Inkraft-
treten der Behindertenkonvention 
der Vereinten Nationen (im Folgen-
den: UN-BRK). Unabhängig von der 
hier thematisierten Inklusion im Bil-
dungsbereich könnte der Begriff der 
Inklusion in einem die unterschied-
lichen Lebensbereiche übergreifen-
den Sinne verstanden werden als ein 
Handlungs- und Denkmuster für den 
Umgang mit Unterschiedlichkeit. Die 
moderne Stadtgesellschaft ist durch 
Heterogenität geprägt. Inklusion be-
deutet eine Haltung der Wertschät-
zung von Vielfalt, eine Ausrichtung 
von Staat und Gesellschaft an dem 
Individuum anstelle umgekehrt nur 
an die Anpassungsleistungen des 
Einzelnen an die unterschiedlichen 
Systeme zu setzen, die bislang häufig 
– auch nicht intendiert − ausgrenzen-
de Wirkung hatten. Die Vielfalt, auf 
welche sich eine moderne Bildungs-
politik ausrichtet und die auch Chan-
ce und Bereicherung bietet, kann auf 
unterschiedlichsten Umständen be-
ruhen, z.B. auf Geschlecht, Glauben, 
Migration oder Behinderung.

Handlungsmuster der 
Inklusion nach Art. 24 UN-BR

Wichtig ist, dass der Begriff der Inklu-
sion nicht zu einem nichtssagenden 
Modewort verkommt, das in allen 
möglichen Zusammenhängen (z.B. 
bei Schulstrukturdebatten) herange-
zogen wird, sondern diesen Begriff 
mit konkretem Inhalt zu füllen. Dabei 
muss selbstverständlich auch auf die 
entsprechenden völkerrechtlichen 
Dokumente zurückgegriffen werden, 
die den Begriff der Inklusion schon 
seit Langem im Zusammenhang mit 
einer an den Menschenrechten ori-
entierten Politik im Interesse der be-
hinderten Menschen verwenden. Im 
Folgenden geht es um die Inklusion 
behinderter Kinder und Jugendlicher 
im Schulbereich. Damit ist Art. 24 
der UN-BRK einschlägig und als nor-
mativer Ausgangspunkt für den Be-
griff der Inklusion im Schulbereich zu 

wählen. In Art. 24 UN-BRK erkennen 
die Vertragsstaaten das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung an. Weiter heißt es in Art.24: 
»Um dieses Recht ohne Diskrimi-
nierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, 
gewährleisten die Vertragsstaaten 
ein integratives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges Ler-
nen [...]. Bei der Verwirklichung die-
ses Rechts stellen die Vertragsstaa-
ten sicher, dass

■■ Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund einer Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssys-
tem ausgeschlossen werden und 
dass Kinder mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung 
vom unentgeltlichen und obliga-
torischen Grundschulunterricht 
oder vom Besuch weiterführender 
Schulen ausgeschlossen werden;

■■ Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen in 
der Gemeinschaft, in der sie le-
ben, Zugang zu einem ‚inklusiven’, 
hochwertigen und unentgeltlichen 
Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen haben;

■■ angemessene Vorkehrungen für 
die Bedürfnisse des Einzelnen ge-
troffenen werden;

■■ Menschen mit Behinderungen in-
nerhalb des allgemeinen Bildungs-
systems die notwendige Unter-
stützung geleistet wird, um ihre 
erfolgreiche Bildung zu erleich-
tern;

■■ in Übereinstimmung mit dem Ziel 
der vollständigen ‚Inklusion’ wirk-
same individuell angepasste Un-
terstützungsmaßnahmen in ei-
nem Umfeld, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwick-
lung gestattet, angeboten wer-
den.«

Die amtliche deutsche Übersetzung 
des Art. 24 UN-BRK hat den von der 
UN-BRK verwendeten Begriff »inklu-
siv« (»…  States Parties shall ensure 
an inclusive education system at all 
levels …«) durch »integrativ« ersetzt, 
vielleicht damit hoffend, notwendi-

gen aus der Unterzeichnung der Kon-
vention resultierenden Konsequen-
zen ausweichen zu können. Denn 
zwischen Integration und Inklusion 
besteht ein Unterschied: Während 
Integration im Bereich Schule ver-
kürzt dargestellt in erster Linie auf 
eine Anpassungsleistung von Schü-
lern mit Behinderungen an die beste-
henden Schulstrukturen setzt, for-
dert Inklusion im Wesentlichen, dass 
sich das Schulsystem an den Fähig-
keiten und Bedürfnissen der einzel-
nen Schüler orientiert. Auf den Punkt 
gebracht: Nicht der Mensch wird der 
Institution angepasst, sondern die 
Institution passt sich dem Menschen 
an. Dieses Begriffsverständnis passt 
zu dem völkerrechtlich schon seit ge-
raumer Zeit eingeleiteten Paradig-
menwechsel: Ging es in der Vergan-
genheit in erster Linie um die Fürsor-
ge und medizinische Versorgung der 
behinderten Menschen, rückt nun-
mehr ihre Teilhabe in den verschie-
denen Lebensbereichen in den Vor-
dergrund.

Völkerrechtlich verbindlich ist aller-
dings allein der Begriff der Inklusion, 
da die deutsche Fassung nicht zu den 
bindenden Sprachfassungen nach 
Art. 50 der UN-BRK zählt. Folgerich-
tig verwenden Wissenschaft, Praxis 
und erste landesrechtliche Umset-
zungsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit den Anforderungen des 
Art. 24 UN-BRK den Begriff »Inklusi-
on«. Dabei sollen nicht alle bislang in 
einem integrativen Verständnis vor-
genommenen Maßnahmen zur bes-
seren Eingliederung von behinder-
ten Menschen verworfen werden. 
Vielmehr erscheint es wichtig, durch-
aus auch auf den getätigten integra-
tiven Maßnahmen aufzubauen und 
für die Zukunft mehr und mehr zu ei-
ner inklusiven Haltung zu gelangen. 
Inklusion wird man nicht von heute 
auf morgen zu 100 Prozent herstel-
len können, aber schrittweise. Wich-
tig dabei ist, das Ziel einer inklusiven 
Bildung möglichst vieler behinderter 
Menschen nicht mehr aus den Augen 
zu verlieren.

Sonderpädagogische  
Förderung in Deutschland 

In Deutschland besteht bislang ein 
zweigleisiges Schulsystem von all-
gemeinen (Regel-)Schulen auf der ei-
nen Seite und Förderschulen auf der 

Schulische Inklusion  
absichern!
Von Angela Faber

DST_Inhalt_2011_04.indd   20 29.06.2011   10:35:05



  4/2011  21

Kommunalpolitik

anderen Seite, das historisch bedingt 
und nachvollziehbar in erster Linie 
durch den Gesichtspunkt der Fürsor-
ge, nicht durch den der Teilhabe mo-
tiviert war. Bisher sahen die Schul-
gesetze der Länder zwar auch schon 
die gemeinsame Beschulung von be-
hinderten und nicht behinderten Kin-
dern dem Grunde nach vor. Dies wird 
aber sowohl in das Ermessen von 
Schulaufsicht und Schulträger als 
auch unter einen starren Haushalts-
vorbehalt gestellt. In der Praxis fin-
det bundesweit lediglich bei circa 18 
Prozent der behinderten Kinder eine 
noch nach altem Verständnis »integ-
rative« Beschulung statt. 

Die UN-BRK geht demgegenüber 
(ausweislich ihrer Begründungsma-
terialien) von einer viel höheren In-
klusionsquote aus. Dabei ist die Quo-
te der gemeinsamen Beschulung 
von behinderten und nicht behinder-
ten Kindern in Abhängigkeit von der 
Schulstufe ganz unterschiedlich. In 
den deutschen Grundschulen liegt 
sie mit 33,6 Prozent sehr viel höher 
als im Bereich der Schulen der Se-
kundarstufe I mit 14,9 Prozent.3 Im 
Bereich der Sekundarstufe I beteili-
gen sich die unterschiedlichen Schul-
formen in unterschiedlichem Maße 
an der gemeinsamen Beschulung. An 
Gymnasien findet sie nur in Ausnah-
mefällen statt. Dies bedeutet, dass 
erheblicher Nachholbedarf im Be-
reich der weiterführenden Schulen 
besteht, um die Anschlussfähigkeit 
und die Fortsetzung des gemeinsa-
men Unterrichts für die behinderten 
Kinder sicherzustellen. Es stellt sich 
somit die Frage der Vereinbarkeit der 
derzeitigen faktischen Situation und 
der restriktiven Schulgesetzgebung 
der Länder mit Art. 24 UN-BRK. 

Dabei sei eine Klarstellung erlaubt: 
Die UN-BRK schließt den Fortbe-
stand von Förderschulen nicht voll-
ständig aus und lässt diese auch wei-
terhin als Förderort zu. Das bedeutet, 
dass während eine nahezu vollstän-
dige inklusive Beschulung bei be-
stimmten Förderschwerpunkten 

3	 Diese Zahlen sind dem Gutachten von 
Prof. Klemm »Gemeinsam lernen. Inklu-
sion leben« für die Bertelsmann Stiftung 
aus dem Jahr 2010 entnommen. Sie be-
ruhen auf einer Veröffentlichung des Sta-
tistischen Bundesamtes. Nicht einbezo-
gen ist der Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung sowie das Land Niedersach-
sen.

(z.B. bei Lern- und Sprachbehinde-
rung) sinnvoll und möglich erscheint, 
Förderschulen für andere Förder-
schwerpunkte (z.B. bei geistiger Be-
hinderung) auch als alternative oder 
temporäre Förderorte weiterhin Be-
stand haben könnten. Bei einem Ge-
samtkonzept der schulischen Inklusi-
on wird man also auf Förderschulen 
nicht komplett verzichten können. 

Umsetzung des Art. 24  
durch Landesgesetzgebung 

Die UN-BRK hat durch das Zustim-
mungsgesetz des Bundes innerstaat-
lich den Charakter einfachen Bundes-
rechts erhalten. Ob sich aber bereits 
aus Art. 24 der UN-BRK unmittel-
bare Rechtsansprüche auf eine ge-
meinsame Beschulung gegenüber 
der Schulaufsicht und dem kommu-
nalen Schulträger herleiten lassen, 
ist durchaus umstritten. Unter Hin-
weis auf den grundsätzlichen Umset-
zungsbedarf des Völkerrechts durch 
die zuständigen staatlichen Stel-
len und die nicht hinreichende Be-
stimmtheit des Art. 24 UN-BRK ver-
tritt die bisher vorliegende Recht-
sprechung die Auffassung, dass sich 
aus Art. 24 UN-BRK kein unmittel-
barer Rechtsanspruch herleiten las-
se. Anderenorts wird unter Hinweis 
auf den Charakter des Art. 24 als ab-
solutes menschenrechtliches Diskri-
minierungsverbot ein unmittelba-
rer Rechtsanspruch auf inklusive Be-
schulung abgeleitet. 

Unabhängig des zukünftigen Aus-
gangs dieses juristischen Meinungs-
streits – es bleibt weitere Rechtspre-
chung abzuwarten − ist aus kom-
munaler Perspektive auf Folgendes 
hinzuweisen: Allein und ausschließ-
lich die Länder sind aufgrund ihrer 
verfassungsrechtlichen Zuständig-
keit für das schulische Bildungswe-
sen zur Umsetzung des Art. 24 UN-
BRK berechtigt und aufgrund des 
Prinzips der Bundestreue verpflich-
tet. Hierfür müssen sie Inklusionsplä-
ne unter Beteiligung der kommuna-
len Spitzenverbände entwickeln, die 
die erforderlichen pädagogischen 
Grundlagen, die Ausstattung mit den 
notwendigen Personal- und Finanz-
mitteln sowie Vorgaben zur zeitlichen 
Umsetzung vorsehen. Diese Inklu-
sionspläne müssen in eine entspre-
chende Schulgesetzgebung einmün-
den.

Die Länder sind daher aufgefordert, 
eine entsprechende Verankerung 
des pädagogischen Gesamtkonzepts 
der Inklusion in den Schulgeset-
zen vorzunehmen. Die Länder Bre-
men und Hamburg haben dies be-
reits getan; in den Ländern Bayern, 
Hessen und Schleswig-Holstein sind 
entsprechende Gesetzentwürfe vor-
gelegt worden. Einige andere Län-
der planen eine entsprechende Um-
setzung des Art. 24 UN-BRK in ihren 
Schulgesetzen. Dabei bietet Art. 24 
UN-BRK den Ländern Spielräume für 
die Umsetzung. Diese Umsetzung ist 
auch deshalb erforderlich, weil vie-
le Städte zunehmend mit Forderun-
gen von Eltern und der Behinderten-
verbände nach Schaffung inklusiver 
Schulen konfrontiert werden, man-
gels rechtlicher Grundlage insoweit 
häufig aber weder planen (Schul-
entwicklungsplanung) noch handeln 
können. 

Finanzierung der Inklusion  
im Schulbereich

Konnexität

Hinsichtlich der Finanzierung der In-
klusion durch Umsetzung in das 
Schulrecht der Länder sind die lan-
desverfassungsrechtlichen Konne-
xitätsprinzipien zu beachten, soweit 
die Länder die Inklusion nicht als ei-
gene Bildungsaufgabe finanzieren, 
sondern neue oder erweiterte Auf-
gaben der kommunalen Ebene zu-
weisen wollen. Konnexitätsrelevant 
dürften insoweit zunächst die auf 
die kommunalen Schulträger zukom-
menden Investitionen zur Schaffung 
von Barrierefreiheit sein, zumindest 
sofern es sich um Investitionen in 
den Gebäudebestand handelt. Dane-
ben könnten sich aber auch steigen-
de Anforderungen an die Lernmittel-
versorgung und die Schülerbeförde-
rung ergeben. 

Zuständigkeit der Länder für  
personelle Unterstützung

Neben diesen sächlichen Kosten 
sind nicht unerhebliche Mehrausga-
ben speziell für die durch inklusive 
Beschulung erforderliche personel-
le Unterstützung, insbesondere In-
tegrationshelfer, aber auch anderes 
therapeutisches Personal und Sozi-
alpädagogen zu erwarten. Durch ei-
nen verstärkten Einsatz von Integrati-
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onshelfern in der allgemeinen Schu-
le käme ein erhebliches Kostenrisiko 
auf die Städte zu, die nach derzeitiger 
Rechtslage die individuellen Rechts-
ansprüche auf Integrationshelfer 
als Jugendhilfe- oder Sozialhilfeträ-
ger als nachrangig Verpflichtete fi-
nanzieren. Zurzeit werden für behin-
derte und von Behinderung bedroh-
te Kinder und Jugendliche von den 
kommunalen Sozialhilfe- und auch 
Jugendhilfeträgern Integrationshel-
fer auf der Grundlage von § 35 a SGB 
VIII, § 54 SGB XII und z.T. auch auf 
der Grundlage von Landesschulrecht 
(z.B. § 92 SchulG NRW) eingesetzt, 
die auch in der Schule die Kinder be-
gleiten. Wurde bereits in der Vergan-
genheit für diese mit zunehmenden 
Ausgabenbelastungen verbundene 
Aufgabe eine Finanzierungszustän-
digkeit der Länder gefordert, so muss 
diese Forderung angesichts der Aus-
wirkungen der UN-BRK umso vehe-
menter gestellt werden. Dies auch 
aus folgender Überlegung heraus: 

Die Umsetzung der UN-BRK und die 
damit einhergehende Anpassung der 
Schulgesetze der Länder haben zur 
Folge, dass sich die Schullandschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland 
grundlegend verändern wird. Die Er-
möglichung eines gemeinsamen Un-
terrichts von Kindern mit und ohne 
Behinderung wird zur Kernaufgabe 
des schulischen inklusiven Bildungs- 
und Erziehungsauftrages. Dieser ob-
liegt nach der Kompetenzordnung 
des Grundgesetzes den Ländern. 
Eine landesrechtliche Übertragung 
der neuen Aufgabe der inklusiven 
Bildung auf die Kommunen als Trä-
ger der Sozial- und Jugendhilfe unter 
Beachtung des Konnexitätsprinzips 
ist nicht erfolgt. Für eine Kostentra-
gung durch die örtlichen Sozialhil-
feträger gibt es insofern bei inklusi-
ver Beschulung keinen Rechtsgrund 
mehr. 

Die Verantwortung der Länder so-
wohl inhaltlich wie finanziell folgt aus 
der künftig als Kernaufgabe definier-
ten Verantwortung der inklusiven Be-
schulung. Daher müssten Regelun-
gen getroffen werden, welche die 
vorrangige Zuständigkeit und Finan-
zierungsverantwortung für derartige 
personelle Unterstützungsmaßnah-
men vollumfänglich durch die Län-
der, welche die Voraussetzungen für 
gelingenden Schulunterricht zu ge-
währleisten haben, sicherstellen.

Sollten die Länder für den Bereich 
der Integrationshelfer etc. die skiz-
zierten Rechtsgrundlagen für eine 
Aufgaben- und Finanzierungszustän-
digkeit der Länder nicht schaffen, 
wäre in jedem Fall auch für diesen 
Bereich nach den Konnexitätsprin-
zipien in den Landesverfassungen 
ein Belastungsausgleich zu leisten. 
Konnexitätsrelevanter Anknüpfungs-
punkt wäre die Anpassung der Schul-
gesetze an Art. 24 der UN-BRK, die 
zu Mehrbelastungen der kommuna-
len Jugendhilfe- und Sozialhilfeträ-
ger durch eine quantitativ steigen-
de Inanspruchnahme von Plätzen 
für behinderte Kinder im gemeinsa-
men Unterricht und damit einer mög-
licherweise ansteigenden quantitati-
ven Inanspruchnahme der Integrati-
onshelfer führen wird. 

Langfristige Entlastungen

Langfristig wird es möglicherwei-
se aber auch finanzielle Entlastun-
gen im Zusammenhang mit der Um-
setzung der UN-BRK im Schulbereich 
geben können, die bereits Gegen-
stand wissenschaftlicher Gutachten 
sind und sich auf Einsparungen u.a. 
durch die Konzentration auf ein ein-
gleisiges Schulsystem (weniger Ver-
waltungs- und Managementkosten 
bei Abschaffung von Parallelstruk-
turen) oder sinkende Schülerbeför-
derungskosten (stärkere Inanspruch-
nahme von wohnortnahen Schulen) 
beziehen. Darüber hinaus müsste 
aber auch über eine Ressourcenum-
steuerung im Bereich sonderpädago-
gischer Förderung nachgedacht wer-
den:

Die zur Ermittlung des sonderpäd-
agogischen Förderbedarfs in den 
Ländern durchgeführten Diagnose- 
und Feststellungsverfahren verlau-
fen sehr uneinheitlich und führen zu 
höchst unterschiedlichen Förderquo-
ten, die große Zweifel an der Validität 
und der Unabhängigkeit dieser Ver-
fahren aufkommen lassen. Die Res-
sourcenvergabe für die sonderpäda-
gogische Förderung ist aber an diese 
individuellen Feststellungsverfahren 
gekoppelt. 

In dieser Kopplung der Ressourcen-
vergabe an das Ergebnis der indivi-
duellen Feststellungsverfahren dürf-
te auch ein Grund für das kontinuier-
liche Ansteigen der Schüler/-innen 
mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf in Deutschland (trotz demo-
grafischer Gegenentwicklung) lie-
gen. Im Zusammenhang mit der Um-
setzung der UN-BRK wird daher auch 
immer häufiger – in Anlehnung an 
skandinavische und niederländische 
Vorbilder − vorgeschlagen, zumin-
dest für einen Teil der Förderbedarfe, 
z.B. Lernen, Sprache und seelische/
emotionale Entwicklung, die Res-
sourcenvergabe umzusteuern, das 
Feststellungsverfahren entfallen zu 
lassen und stattdessen in Abhängig-
keit von der Gesamtschülerzahl den 
Schulen pauschale Summen (Bud-
gets) zur Verfügung zu stellen. In den 
Förderbereichen, in denen man an 
den individuellen Feststellungsver-
fahren festhalten möchte, sollte man 
zu einer größeren Einheitlichkeit und 
Vergleichbarkeit der Verfahren kom-
men.

Perspektiven

In Deutschland ist die UN-BRK seit 
mehr als zwei Jahren in Kraft. Die 
Länder waren auf zweierlei Wei-
se eingebunden: Zum einen hat der 
Bundesrat zugestimmt, zum ande-
ren wurden die Länder im Rahmen 
des Lindauer Abkommens beteiligt. 
Die Länder sind ihrer Umsetzungs-
verpflichtung nach Art. 24 UN-BRK 
− eine Verpflichtung aus dem Grund-
satz der Bundestreue − größtenteils 
noch nicht nachgekommen. Hierauf 
sind die Städte und Gemeinden aber 
angewiesen, um eine zukunftsgerich-
tete Schulentwicklungsplanung vor-
nehmen zu können. 

Vor Ort stehen die Städte und Ge-
meinden unter erheblichem Druck, 
bereits jetzt − ohne Abwarten der er-
forderlichen schulgesetzlichen Wei-
chenstellungen – ihre Schulen für be-
hinderte Kinder und Jugendliche zu 
öffnen. Dabei ist die herzustellen-
de räumliche Barrierefreiheit nur ein 
Gesichtspunkt der inklusiven Schu-
le. Mindestens genauso wichtig sind 
das Erstellen der entsprechenden pä-
dagogischen Konzepte, die Schaf-
fung inklusiver Lehrpläne sowie die 
notwendige Aus- und Fortbildung 
der Lehrer. Den Lehrern der allgemei-
nen Schulen müssen Kenntnisse im 
Umgang mit Heterogenität und zur 
Zusammenarbeit in multiprofessio-
nellen Teams vermittelt werden, Füh-
rungskräfte müssen u.a. auf die Ent-
wicklung einer konstruktiven Haltung 
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der Schulgemeinschaft zu einer in-
klusiven Schulkultur vorbereitet wer-
den. 

Schließlich geht es um die erforder-
liche Ressourcenbereitstellung für 
alle Maßnahmen, insbesondere aber 
auch für die personellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Wenn die Länder 
nicht ihren Part zur Umsetzung des 
Art. 24 der UN-BRK leisten, wird das 

berechtigte Anliegen der Konventi-
on zulasten der behinderten Kinder 
und Jugendlichen auf der Strecke 
bleiben. Demgegenüber muss die 
Inklusion im Schulbereich konzepti-
onell, legislativ und finanziell abge-
sichert werden, damit sie gelingen 
kann. Das Präsidium des Deutschen 
Städtetages hat sich wiederholt mit 
den Auswirkungen der UN-BRK im 
Schulbereich befasst. Dabei wurde 

die Zielsetzung der UN-BRK begrüßt, 
gleichzeitig bei der Umsetzung ih-
rer Inhalte eine umfassende Einbin-
dung und Beteiligung der kommuna-
len Spitzenverbände und die entspre-
chenden Verpflichtungen der Länder 
angemahnt.

Prof. Dr. Angela Faber 
Hauptreferentin 

des Deutschen Städtetages
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